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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Information zur o. g. Maßnahme. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsbe-
rechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzuneh-
men und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.  
 
Zum Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Grafenrheinfeld bestehen unsererseits 
keine Einwände. 
 
Wir möchten dennoch darauf hinweisen, dass sich im bzw. am Rande des Geltungsbereiches Telekommuni-
kationslinien unseres Unternehmens befinden (siehe beigefügten Bestandsplan). 
Dieser Bestandsplan ist nur für Ihre Planungszwecke bestimmt und darf nicht an Dritte weitergegeben wer-
den. 
 

Auf die vorhandenen, dem öffentlichen Telekommunikationsverkehr dienenden Telekommunikationslinien, ist 
bei den weiteren Planungen grundsätzlich Rücksicht zu nehmen.  
 
Bei der Aufstellung der Bebauungspläne sollten die erforderlichen Maßnahmen so auf unsere Anlagen abge-
stimmt werden, dass unsere Aufwendungen bei der Ausführung der Planung möglichst gering gehalten wer-
den. 

ARZ INGENIEURE 
Kühlenbergstr. 56 
97078 Würzburg 

 

Schreiben vom 15.12.2025 

FRef PTI 14, Roland Sachs 
0931/33-6687 
26.01.2026 
Gemeinde Grafenrheinfeld 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
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Einen Hinweis hierzu sollte in dem Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan aufgenommen werden. 
 
Wir werden zu gegebener Zeit zu den noch aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungsplä-
nen detaillierte Stellungnahmen abgeben. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A.       i.  A. 
Roland Sachs      Barbara Zwirlein 
 
 
Anlagen: 
Bestandsplan 


